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Description générée automatiquement]BILDUNGS- UND KINDERBETREUUNGSEINRICHTUNGENDieses Merkblatt ist als Hilfe für die Erstellung eines Plans zur Aufrechterhaltung der Gemeindetätigkeiten zu verstehen. Es dient keineswegs als vollständiges Vorbereitungsdokument für die Gemeinde, die sich dieses Vorgehen aneignen und an ihre Situation anpassen muss. Dies sollte in Abstimmung mit ihrem Führungsstab geschehen, der die Anlaufstelle für alle Krisensituationen bleibt.
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Fortsetzung des Dokuments:Dok.-Nr. 18

BILDUNGS- UND KINDERBETREUUNGSEINRICHTUNGEN
[bookmark: OLE_LINK1]Kontext
Dieses Merkblatt bezieht sich auf die verschiedenen Einrichtungen, die Kinder und Schüler aufnehmen, die sich auf dem Gemeindegebiet befinden. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Einrichtungen der familienergänzenden Kinderbetreuung (Kinderkrippen, Tagesstätte etc.) und um Schulen der obligatorischen Schulzeit (Primarschulen und Orientierungsschulen). Sowohl die Schulen als auch die Betreuungseinrichtungen bleiben während der Krise so lange wie möglich geöffnet. Dazu müssen Sie:
!!! unbedingt die Anweisungen des Departements für Volkswirtschaft und Bildung (DVB) durch seine
Dienststelle für Unterrichtswesen bzw. durch seine kantonale Dienststelle für die Jugend befolgen!!!
Die verschiedenen zu treffenden Massnahmen werden gegebenenfalls vom DVB vorgeschrieben. Im Rahmen des vorliegenden PAG sollen alle möglichen Fälle in Betracht gezogen werden. Die wichtigste Vorbereitung betrifft die Fortsetzung des Unterrichts, die gewährleistet werden muss. Daher muss unterschieden werden, ob ein Netzausfall während oder ausserhalb der Unterrichts- oder Betreuungszeiten auftritt.
Während der Unterrichtszeit: Der Unterricht findet nach Möglichkeit gemäss Stundenplan statt. Die Schüler bleiben als Klasse unter der Aufsicht der Lehrperson in der Schule oder werden von den Betreuungspersonen beaufsichtigt (beispielsweise Kinder, die in Betreuungseinrichtungen untergebracht sind). Die Konsequenzen für den Schulweg müssen je nach Situation geklärt werden. Sobald die Eltern ihre Kinder in die Obhut der Schule übergeben haben, obliegt es ab diesem Zeitpunkt – wie in einer normalen Situation – der Schule, ihre Obhutspflicht wahrzunehmen. Diese Pflicht bleibt auch bei besonderen Ereignissen bestehen.
Ausserhalb der Unterrichtszeiten oder bei ungewollter Unterbrechung des Unterrichts: Es sind die Empfehlungen/Anweisungen des DVB, seiner Dienststelle für Unterrichtswesen bzw. seiner kantonalen Dienststelle für die Jugend zu befolgen. Der Unterricht nach Stundenplan findet nach Möglichkeit statt. Kann der reguläre Unterricht aufgrund des Strommangels nicht aufrechterhalten werden, muss die Schulleitung in Koordination mit den Betreuungseinrichtungen ein Betreuungsangebot für die betroffenen Schüler während der Zeit des Strommangels organisieren. Dies gilt insbesondere für Familien, deren Kinder nicht privat betreut werden können. Die Schulbehörden sind verpflichtet, individuelle und pragmatische Lösungen anzubieten. Die Schulbehörden können verlangen, dass Kinder, die das Betreuungsangebot nutzen, ihr Essen selbst mitbringen.
Die Gemeinde hat ihre Verantwortlichkeiten im Falle eines Strommangels an öffentlichen Schulen geklärt, die notwendigen Vorkehrungen getroffen und Eltern und Schüler über das weitere Vorgehen informiert. 
Falls nicht -> Mindestvorbereitung anhand der untenstehenden Empfehlungen erstellen.

Vorbereitung der Bildungseinrichtungen
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Description générée automatiquement]
Wie sieht es konkret aus? Welche Mindestmassnahmen sind zu ergreifen?

· Eine Sitzung mit den verschiedenen Verantwortlichen der betroffenen Schulzentren in Ihrem Gebiet einberufen und die folgenden Fragen ansprechen:
· Haben Sie eine Vorstellung vom Verbrauch Ihres Schulgebäudes und wäre dieses Gebäude im Falle einer Kontingentierung (Plan OSTRAL -> Abschaltung für Grossverbraucher, d. h. > 100 MWh / Jahr) verpflichtet, seinen Verbrauch zu senken? Dies kann ab einer Grössenordnung von etwa 400 Schülern der Fall sein;


· Haben Sie einen Plan zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeiten für Ihr Schulzentrum im Falle einer Abschaltung (ca. 4 Stunden Abschaltung) oder eines Blackouts?
· Haben Sie für jeden Fall festgelegte Verfahren (was tun Sie nach 20 Minuten, 1 Stunde etc. Stromausfall? Wie kommunizieren Sie mit den zuständigen Behörden? etc.)?
· Wurden alle Auswirkungen eines längeren Stromausfalls bei Fortsetzung des Unterrichts berücksichtigt (z. B. Heizung, Beleuchtung, elektronische Brandschutztüren, sichtbare Fluchtwege, Trinkwasserversorgung und eventuelle Reserven, Benutzung der Toiletten bei stillstehendem Wassernetz usw.)?
· Prüfen Sie die Frage des Schultransports mit der für Mobilität zuständigen Stelle in der Gemeinde oder bei den üblichen externen Anbietern. Insbesondere:
· Werden die Busse fahren können (Betankung, elektronische Fernsteuerungssysteme etc.)?
· Kommen die Schüler mit dem Zug (das eigene Netz der SBB wird versorgt bleiben, aber die Bahnhöfe könnten im Falle einer Abschaltung oder eines Blackouts vom Netz getrennt werden)?
· Sind die Strassen je nach Jahreszeit auch ohne Beleuchtung sicher genug, um die Schüler zu Fuss oder mit dem Velo kommen zu lassen?
· Etc.
· Sind Energieeinsparungen für Schulgebäude vorgesehen, insbesondere für Grossverbraucher (> 100MWh / Jahr)? Wenn nicht, könnten folgende Möglichkeiten in Betracht gezogen werden:
· Den gebäudespezifischen Verbrauch einschränken (überflüssige Beleuchtung, Handarbeits- oder Hauswirtschaftsunterricht, Turnhalle, Heizung usw.);
· Im Vorfeld der Krise Kontakt zu den örtlichen Vereinen aufnehmen, die das Schulgebäude ausserhalb der Unterrichtszeiten nutzen. Ist es sinnvoll, diese Aktivitäten im Falle eines Risikos einer Energiemangellage auszusetzen?
· Etc.
· Das Betreuungs- oder Lehrpersonal über die Vorgehensweise im Falle eines Netzausfalls informieren;
· Einrichtungen dabei unterstützen, Kindern, Jugendlichen und Studenten das Verfahren und das Verhalten im Falle eines Stromausfalls zu erklären;
· Privaten Einrichtungen die Pläne zur Verfügung stellen, die für Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten unter der Verantwortung der Gemeinde erstellt wurden.

  Persönliche Notizen: Meine geplante Strategie / Punkte, auf die ich achten und die ich vorbereiten sollte:
….













ALLGEMEINE INFORMATIONEN / PARTNER
Gibt es externe Partner, von denen Sie abhängig sind, um diese Tätigkeit während eines Stromausfalls bzw. einer Energiekrise zu gewährleisten? Wenn ja, geben Sie an, welche, erkundigen Sie sich, ob deren Dienste garantiert werden können, und überlegen Sie sich gegebenenfalls eine Ersatzstrategie.
Identifizieren Sie alle erforderlichen Bindeglieder, damit diese Aktivität reibungslos funktioniert, und stellen Sie
sicher, dass sie solide sind!




  Meine identifizierten externen Partner und mögliche Ersatzstrategien:
….





















EVENTUELLE BESTELLUNGEN & VORBEREITUNGEN (Seite an die zuständige Stelle weiterleiten)VORBEREITUNG DER BILDUNGSEINRICHTUNGEN:
Planung / Bestellung von materiellen / personellen Ressourcen & verschiedene Notizen
Besondere personelle Ressourcen, die geplant / informiert / geschult werden müssen:
· …
· …
· …
· …
· …
· …

Besondere Anschaffungen, die getätigt werden müssen, um die ermittelte Strategie umzusetzen:
· …
· …
· …
· …
· …


Freies Feld / Verschiedene Bemerkungen:
…
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